
Gesetz der UdSSR über die Einrichtung des Amtes
des Präsidenten der UdSSR sowie Änderungen und

Ergänzungen der Verfassung (Grundgesetz) der
UdSSR, 14. März 1990

Zusammenfassung
Das Gesetz über die Einrichtung des Amtes des Präsidenten der UdSSR stand für
tiefgreifende Veränderungen in der Machtstruktur des sowjetischen Staates. Mit
diesem offiziellen Akt wurde der Machttransfer von der KPSS auf den sowjetischen
Staat und seine Regierung abgeschlossen. Die noch kurz zuvor herrschende Partei,
blieb zwar weiterhin die größte im Land, sollte jedoch in absehbarer Zeit eine von
vielen Parteigruppierungen werden. Die Aufhebung des Artikels 6. der
Sowjetverfassung über die führende Rolle der KPSS, die gleichzeitig mit der
Einrichtung des Präsidentenamtes erfolgte, förderte die Verlagerung der politischen
Macht von den Parteistrukturen auf den Staat. Hiermit wurden die Voraussetzungen
für die Unabhängigkeit M. Gorba#evs, der zum ersten Präsidenten der UdSSR
gewählt wurde, und des von ihm repräsentierten politischen Reformflügels von den
Strukturen der KPSS – dem Politbüro des CK und der Parteinomenklatura –
geschaffen. Die Kehrseite dieser Autonomie war jedoch, daß Gorba#ev den Draht
zur politischen und sozialen Basis seiner Macht mehr und mehr verlor und daß seine
Beschlüsse durch die Bürokratie wie durch die Bevölkerung sabotiert wurden. Dem
sowjetischen Staats- und Parteiführer war es nicht gelungen, sich politischen
Rückhalt zu verschaffen und eine eigene "Gorba#ev-Partei" zu bilden, die offen und
konsequent für die Durchsetzung der Reformen eintrat. Schließlich verlor er die
politische Initiative und war 1991 in Isolation geraten.

Einführung
Der 3. Außerordentliche Volksdeputiertenkongreß der UdSSR fand zwischen dem
12. und 15. März 1990 statt. Seine historische Bedeutung ergab sich aus zwei
Beschlüssen. Am 13. März wurde Artikel 6. der Sowjetverfassung aufgehoben und
damit das Ende des kommunistischen Regimes besiegelt. Am gleichen Tag wurde
auch das Präsidentenamt eingerichtet; zwei Tage später, am 15. März erfolgte die
Wahl Michail Gorba#evs zum ersten Präsidenten der UdSSR.
Die Opposition befürchtete, daß die Einrichtung des Präsidentenamtes zu einer
Verstärkung der autoritären Tendenzen führen werde. Ju. Afanas'ev, ein Vertreter
der Interregionalen Abgeordnetengruppe (MDG), erklärte, daß deren Anhänger
"gegen die Wahl des Präsidenten auf dem Volksdeputiertenkongreß entschieden
protestieren" würden. Die Opposition bestand auf direkte Wahlen; sie wollte
erreichen, daß es überall im Lande zu einer offenen Auseinandersetzung zwischen
den Anhängern Gorba#evs und Boris El'cins käme. Der Aufschwung der
Bürgerbewegung, der seit Februar 1990 zu verzeichnen war, und die Wahlen zu den
Machtorganen der RSFSR, bei denen die Demokraten gut abgeschnitten hatten,
nährten ihre Hoffnungen, daß man den "letzten und entscheidenden Kampf"
gewinnen könne. Allerdings wäre 1990 ein Wahlsieg El'cins kaum zu erreichen
gewesen, wohnte doch ein bedeutender Teil der Wählerschaft im obrigkeitshörigen



Mittelasien. Doch einmal angenommen, El'cin hätte die Wahl gewonnen – er hätte
sich in einer äußerst schwierigen Situation befunden, konfrontiert mit den gleichen
Problemen wie Gorba#ev und zusätzlich unter dem Druck der Eliten und der
Konservativen in den Unionsrepubliken.
Da ein Wahlsieg der Demokraten von vorneherein nicht ausgeschlossen werden
konnte, ist es verständlich, warum Gorba#ev das Risiko einer Kandidatur bei
Direktwahlen nicht eingehen wollte. Stattdessen ließ er A. Jakovlev auf die
Opposition einreden, um sie von der Idee direkter Wahlen abzubringen. Die
Ablehnung direkter Wahlen zog einen weiteren Autoritätsverlust Gorba#evs nach
sich. Doch die Fortsetzung des Wahlmarathons um ein weiteres halbes Jahr drohte
das Verwaltungschaos zu vertiefen und die notwendigen Wirtschaftreformen endlos
hinauszuzögern. Die Ironie des Schicksals sollte es sein, daß es genauso kam.
Indes hatte das MDG einen Katalog von Forderungen aufgestellt, von deren
Erfüllung sie die Einrichtung des Präsidentenamtes abhängig machte: Sie bestand
auf der Unterzeichnung des Unionsvertrags, der Bildung eines mit Vollmachten
ausgestatteten Obersten Sowjets, einer Direktwahl des Präsidenten nach Abschluß
des Unionsvertrags, ebenfalls direkten Parlamentswahlen nach einem
Mehrparteiensystem, dem Austritt des Präsidenten aus der kommunistischen Partei
und der Gewährung von Bürgerrechten. Die Erneuerung des Unionsvertrags sollte
den Anfang machen. Daraufhin hatten eine umfassende Verfassungsreform und
anschließend die Präsidentenwahl zu folgen. Die Unterzeichung des neuen
Unionsvertrags brachten die Liberalen deshalb auf die Tagesordnung, weil sie sich
die Unterstützung der baltischen Staaten sichern wollten.
Gorba#ev wies diese Vorschläge der MDG zurück. Dabei kann man seine
Vorgehensweise und die Ablehnung eines Bündnisses mit der MDG kaum damit
erklären, daß ihre Vertreter, wie G. Chiesa meinte, "jenen labilen Kompromiß
untergruben, den der sowjetische Führer im CK der Partei erreicht hatte". Denn zu
diesem Zeitpunkt war der sowjetische Staats- und Parteiführer nicht mehr dem
Zwang ausgesetzt, die CK-Beschlüsse befolgen zu müssen. Stattdessen ist
anzunehmen, daß Gorba#ev die Vorschläge des MDG mit oder ohne den Druck von
seiten des CK abgelehnt hätte: Indem die Opposition für den Machttransfer von der
KPSS auf die Staatsorgane und die "Verwestlichung" der Verfassung eintrat, setzte
sie sich über Gorba#evs augenblickliche taktische Interessen hinweg und beschwor
eine akute Gefahr für seine Machtposition herauf. Hinzu kam, daß die Erneuerung
des Unionsvertrags, wie es die entsprechende Initiative der MDG vorsah, das ganze
Staatsgebilde der Sowjetunion mit der Perspektive eines endgültigen Zerfalls
konfrontierte.
Obwohl sich die Haltung der Opposition zunehmend radikalisierte, war Gorba#ev
weiterhin bereit, Kompromisse einzugehen. Auf ihre Kritik am Präsidentenamt als
einer autoritären Einrichtung antwortete die Staats- und Parteispitze mit der
Einführung des Impeachment. Hiermit wurde die Machtposition des Präsidenten
eingeschränkt: Fortan hatte der Volksdeputiertenkongreß das Recht, dessen
Beschlüsse außer Kraft zu setzen.
Auf dem 3. Volksdeputiertenkongreß überzeugte sich Gorba#ev ein weiteres Mal: Für
seine Machtposition waren die fortbestehende Abhängigkeit vom Politbüro und CK
mindestens ebenso gefährlich, wie die Abhängigkeit vom Volksdeputiertenkongreß
und das Verbleiben im Amt des Vorsitzenden des Obersten Sowjets. Zumindest der
letzte Umstand hätte zur Absetzung des Reformführers führen können. Es sah so
aus, als müßte sich Gorba#ev jetzt nach zwei Seiten hin verteidigen – gegen die
Interregionale Abgeordnetengruppe und gegen die Gruppe "Union". 1303
Volksdeputierten bei 64 Stimmenthaltungen stimmten "für" die Einbringung einer



Verfassungsänderung, wonach der Präsident kein Führungsamt in der Partei
bekleiden dürfe. "Dagegen" stimmten nur 607 Abgeordneten. Die
Verfassungsänderung wurde nur wegen des fehlenden Quorums nicht
durchgebracht. Die Demokraten und die Patrioten waren sich in dieser Frage einig.
Ein Vertreter der "Union", der Vorsitzende des Komitees des Obersten Sowjets der
UdSSR für die Wirtschaftsreformen, Ju. Blochin, wandte sich "an alle Bürger des
Landes, die auf sowjetischen Positionen stehen" und schlug Wahlen mit mehreren
Kandidaten vor, wobei er als solche V. Bakatin, M. Gorba#ev und N. Ryžkov nannte.
Ihrerseits wollten die Kommunisten Gorba#ev loswerden, da er ihnen die reale Macht
entzog. Als schärfster Kritiker Gorba#evs tat sich der ehemalige Anführer der
Bergleute und Führer der Kommunisten im Kuznecker Becken T. Avaliani hervor. Er
warf Gorba#ev vor, auf die Schwächung der außenpolitischen Stellung der
Sowjetunion, auf eine Wirtschaftskrise und auf die innere Spaltung des Volkes
hinzuzuarbeiten. Nach dem 3. Volksdeputiertenkongreß und seiner Wahl zum
Präsidenten sollte Gorba#ev einen Bonapartismus klassischer Provenienz verfolgen,
wobei er zwischen den Konservativen und den Liberalen rechts vom Zentrum hin und
her manövrierte.
Trotz dieser scharfen Kritik fand sich im Volksdeputiertenkongreß keine weitere
Figur, die genug Autorität besessen hätte, um alternativ zum
Präsidentschaftskandidaten gemacht zu werden. Am 15. März wählte der
Volksdeputiertenkongreß Gorba#ev für fünf Jahre zum Präsidenten der UdSSR.
"Für" ihn stimmten 1329 Volksdeputierten, also 50,2% der Abgeordnetenlisten,
"dagegen" – 459. Zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets der UdSSR wurde der
ehemalige Stellvertreter Gorba#evs auf diesem Posten, A. Luk'janov, bestellt.
Die Einrichtung des Präsidentenamtes bedeutete, daß der Machttransfer, wie
Gorba#ev selbst schreibt, "von der Staraja ploš#ad' [dem Alten Platz, dem Sitz des
Zentralkomitees der Partei] zum Kreml", faktisch abgeschlossen war. Nun unterlag
Gorba#ev keiner Folgepflicht gegenüber den Anweisungen des Politbüros mehr und
war von der Parteinomenklatura unabhängig. Weitgehend unabhängig war er auch
von den Wählern. Somit bestanden alle Voraussetzungen dafür, daß er auf eigene
Faust handeln und einen eigenen politischen Kurs verfolgen konnte. Die Kehrseite
dieser Autonomie war jedoch, daß Gorba#ev den Draht zur politischen und sozialen
Basis seiner Macht mehr und mehr verlor und daß seine Beschlüsse durch die
Bürokratie wie durch die Bevölkerung sabotiert wurden.
Beim Präsidenten wurden gleichzeitig zwei neue "Politbüros" gebildet – der
Föderationsrat, der sich aus Vertretern der Unionsrepubliken zusammensetzte, und
der Präsidialrat, der Gorba#ev bei den wichtigsten politischen Entscheidungen
beratend zur Seite stehen und die Kontrolle über die öffentliche Meinung
übernehmen sollte. Es kam jedoch oft vor, daß der Föderationsrat wie der
Präsidialrat, um entsprechende Wirkung nach außen bemüht, Meinungen vertraten,
die weder Gorba#ev noch den einzelnen politischen Gruppierungen ins Konzept
paßten. So handelte es sich bei den Mitgliedern beider Einrichtungen weniger um
Gleichgesinnte, als um einen "Rückkopplungsmechanismus", der die Verbindung zu
den liberalen Eliten herstellen sollte. Allerdings wäre diese "Rückkopplung" nicht
notwendig gewesen, wenn man die entsprechenden Tageszeitungen gelesen hätte.
So sah sich Gorba#ev gezwungen, den Präsidialrat durch den Sicherheitsrat zu
ersetzen, der in seiner Tätigkeit mehr Effektivität an den Tag legte. Dabei handelte
es sich um ein Analogon zum Politbüro, d.h. um ein Gremium aus hochrangigen
Amtsträgern, mit dem Unterschied jedoch, daß es in diesem Fall keine "Kollegen"
des ersten Mannes im Staat waren, sondern seine unmittelbaren Untergebenen. Ihre
Dienststellung verbot ihnen, mit dem Präsidenten zu streiten. In der Regel nickten sie



ihm einverstanden zu – wie die Erfahrung des Putsches vom August 1991 und die
Gründung des GK#P zeigten, bedeutete es aber keineswegs, daß sie sich mit
Gorba#ev wirklich einig waren.
1990 erhielt der Präsident der UdSSR weitere Kompetenzen, doch seine reale Macht
wurde zunehmend zu einer Illusion. Die Tatsache, daß Gorba#ev als Diktator eher
schwach war, mag merkwürdig erscheinen. Sie war jedoch auf die aktuelle
Machtlage zurückzuführen und hing mit seinem politischen Stil als Reformer
zusammen. In Anbetracht der Machtverschiebung von der Partei auf den Staat stand
Gorba#ev eine Zeitlang kein effektives politisches Instrument zur Verfügung: Der
Apparat der KPSS funktionierte bereits nicht mehr, und neue Strukturen hatten sich
an seiner Stelle noch nicht herausgebildet; sogar sein Kaderbestand war keineswegs
gesichert. Die neue Machtvertikale wurde zusätzlich durch zahlreiche Gegensätze
innerhalb der Nomenklatura geschwächt, deren einzelnen Gruppen weder durch
Disziplin noch eine gemeinsame Idee zusammengehalten wurden. Währenddessen
hatten sich Vertreter der alten sowjetischen Staatsstrukturen auf regionale Eliten und
politische Gruppierungen umorientiert. Als Folge fehlte Gorba#ev eine organisierte
Unterstützung "von unten". Hinzu kam, daß Gorba#ev in dieser Situation, die einer
Revolution gleichkam, die Initiative verlor und sich in jede Richtung treiben ließ,
sobald man auf ihn den entsprechenden Druck ausübte. Ein weiterer Umstand war,
daß der sowjetische Staatsführer zwar im Inneren eine große formelle Macht in
seinen Händen konzentrierte, nach außen hin jedoch als Pazifist und Demokrat galt.
So war er gezwungen, sich bei der Lösung von innenpolitischen Aufgaben aufs
Taktieren einzulassen und ein Abgleiten in Repressionen zu vermeiden. Im
nachhinein behauptete Gorba#ev, daß er "die Reformen nicht mit Gewalt […],
sondern anhand eines Konsenses auf den Weg bringen wollte, im schlimmsten Fall
[…], anhand eines Kompromisses". Und in der Tat konnte Gorba#ev keinen anderen
Weg gehen: Im Falle, daß er den Repressionsmechanismus in Gang gesetzt hätte,
wäre das Land in eine blutige gewalttätige Auseinandersetzung hineingezogen
worden, deren Ausgang und Folgen nicht absehbar waren. Somit liegt eines auf der
Hand: Unter den politischen Bedingungen, wie sie 1990 bestanden, konnte
Gorba#ev weder strafen noch für Ideen begeistern. Ihm blieb nichts anderes übrig,
als auf den Interessenausgleich mit den neuen, im Entstehen begriffenen Eliten zu
setzen. Das bedeutete – man mußte die Kontrolle über die Ressourcen an sie
abtreten. Doch Gorba#evs Plan ging nicht auf: Infolge des Machttransfers auf die
neuen Eliten schrumpfte das Machtpotential der Führung in Moskau weiterhin
zusammen, auch wenn sie ihre formellen Kompetenzen weiterhin behielt.
Obwohl Gorba#ev inzwischen Präsident der UdSSR geworden war, behielt er seinen
Posten als Generalsekretär der Partei bei. Im nachhinein wurde er oft mit der Frage
konfrontiert, warum er damals keinen endgültigen Bruch mit der KPSS vollzogen
hatte. Zu seiner Rechtfertigung führte Gorba#ev moralische Argumente an: "es wäre
unanständig, unfair, ja wenn Sie so wollen, es wäre sogar einem Verbrechen
gleichgekommen, wenn ich zum anderen Lager übergelaufen wäre." Angesichts
dieser Erklärung sind Zweifel anzumelden, schließlich sollte ja Gorba#ev im August
1991, als die Partei auf ihr Ende zusteuerte, sein Amt niederlegen, ohne
irgendwelche moralische Bedenken zu zeigen. Es ist eher davon ausgehen, daß
Gorba#ev, der die Partei nicht als ein Instrument seiner Machtpolitik, sondern als ein
Hindernis auf dem Weg zu Reformen betrachtete, den Posten ihres Generalsekretärs
behielt, weil er die Machtübernahme durch einen Konservativen und die
Konsolidierung der Partei auf der Basis einer konservativen Plattform verhindern
wollte.
Dieser politische Kurs forderte seinen Preis: Dem sowjetischen Staats- und



Parteiführer war es nicht gelungen, sich den politischen Rückhalt zu sichern und eine
eigene "Gorba#ev-Partei" zu bilden, die offen und konsequent für die Durchsetzung
der Reformen eintrat. Zwar hatte Gorba#ev versucht, dem weiteren Abgleiten der
KPSS auf konservative Positionen entgegenzusteuern. Er brachte es jedoch nicht
soweit, seine Mitstreiter innerhalb der Partei in einem eigenen Block
zusammenzuschließen und eine Massenbewegung für den demokratischen
Sozialismus im Bündnis mit der Führung der inoffiziellen sozialistischen Bewegung
zu schaffen. Gorba#evs unentschlossene Vorgehensweise wird verständlich, zieht
man seine Angst vor dem Verlust der doppelten Machtstellung als Führer der Partei
und der Nation in Betracht. Deshalb war er 1991 in Isolation geraten.
Aleksandr Šubin
(Übersetzung aus dem Russ. von L. Antipow)
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GESETZ DER UNION DER SOZIALISTISCHEN
SOWJETREPUBLIKENÜber die Einrichtung des Amtes des
Präsidenten der UdSSR sowie Änderungen und Ergänzungen der
Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR
Im Bestreben, die weitere Entwicklung der tiefgreifenden politischen und
wirtschaftlichen Reformen im Land zu sichern, die Verfassungsordnung, die Rechte,
die Freiheiten und die Sicherheit der Bürger zu stärken, die Zusammenarbeit der
obersten Organe der Staatsmacht und der Führung der UdSSR zu verbessern,
beschließt der Volksdeputiertenkongreß der UdSSR:
I. Das Amt des Präsidenten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist
einzurichten.
Es ist festzulegen, daß die Einrichtung des Präsidentenamtes der UdSSR weder den
Rechtsstatus der Unions- und Autonomen Republiken ändert noch die Kompetenzen
der Unions- und Autonomen Republiken einschränkt, die in den Verfassungen der
Unions- und Autonomen Republiken und in der Verfassung der UdSSR verankert
sind.
II. Folgende Änderungen und Nachträge der Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR
sind vorzunehmen:
1. In der Präambel sind die Worte zu streichen: " Die führende Rolle der
Kommunistischen Partei, der Avantgarde des gesamten Volkes, ist gewachsen."
2. Artikel 6, 7, 10, 11, 12, 13 und 51 erhalten folgenden Wortlaut:
"Artikel 6. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion, andere politische Parteien
sowie Gewerkschafts-, Jugend-, andere gesellschaftliche Organisationen und
Massenbewegungen nehmen in Gestalt ihrer Vertreter, die zu den Sowjets der
Volksdeputierten gewählt sind, sowie in weiteren Formen an der Ausarbeitung der
Politik des sowjetischen Staates, an der Verwaltung der Geschäfte des Staates und
der Gesellschaft teil.



Artikel 7. Alle politische Parteien, gesellschaftliche Organisationen und
Massenbewegungen handeln bei der Erfüllung der Funktionen, die durch ihre
Programme und Statuten vorgesehen sind, im Rahmen der Verfassung und der
sowjetischen Gesetze.
Gründung und Tätigkeit von Parteien, Organisationen und Bewegungen, die das Ziel
verfolgen, die sowjetische Verfassungsordnung und die Integrität des sozialistischen
Staates auf gewaltsame Weise zu verändern, seine Sicherheit zu schädigen, soziale,
nationale und religiöse Zwietracht zu schüren, sind nicht zugelassen."
Artikel 10. Grundlage des Wirtschaftssystems der UdSSR ist das Eigentum der
Sowjetbürger, das kollektive Eigentum und das Eigentum des Staates.
Der Staat schafft die Bedingungen, die für die Entwicklung verschiedener
Eigentumsformen notwendig sind, und schützt sie auf gleiche Weise.
Der Boden, die Bodenschätze, die Gewässer sowie die Flora und die Tierwelt in
ihrem natürlichen Bestand befinden sich im alleinigen Eigentum der Völker, die auf
diesem Territorium leben, werden von den Sowjets der Volksdeputierten verwaltet
und Bürgern, Betrieben, Institutionen und Organisationen zu Nutzungszwecken zur
Verfügung gestellt.
Artikel 11. Das Vermögen des Bürgers der UdSSR ist sein persönlicher Besitz und
wird zur Deckung seiner materiellen und geistigen Bedürfnisse, zur selbstständigen
Wirtschaftstätigkeit sowie zu jeder anderen Art von Tätigkeit genutzt, die vom Gesetz
nicht verboten ist.
Im persönlichen Eigentum des Bürgers kann sich jedes Vermögen befinden, das
Konsum- und Produktionszwecken dient, aus seinen Arbeitseinkünften oder auf eine
andere Art und Weise, die das Gesetz zuläßt, erworben wurde, außer solchem
Vermögen, dessen Erwerb als Eigentum der Bürger nicht zugelassen ist.
Die Bürger haben das Recht, Gründstücke, die sie für den Unterhalt eines
Bauernhofes, für die private Nebenwirtschaft sowie für andere Zwecke, die gesetzlich
vorgesehen sind, nutzen, zu vererben, auf Lebenszeit zu besitzen und zu
gebrauchen.
Das Recht, das Vermögen des Bürgers zu vererben, wird durch das Gesetz
anerkannt und geschützt.
Artikel 12. Das Kollektiveigentum ist das Eigentum der Pachtbetriebe, der
Kollektivbetriebe, der Genossenschaften, der Aktiengesellschaft, der
Wirtschaftsorganisationen und anderer Vereinigungen. Das Kollektiveigentum wird
durch Umwandlung des Staatseigentums auf gesetzlich festgelegte Art und Weise
sowie durch die freiwillige Vereinigung des Eigentums der Bürger und
Organisationen gebildet.
Artikel 13. Das Staatseigentum setzt sich aus dem Eigentum der Union, der
Unionsrepubliken, der Autonomen Republiken, der Autonomen Gebiete, der
Autonomen Kreise, der Kreise, der Gebiete und anderer administrativ-territorialen
Einheiten (Kommunen) zusammen."
"Artikel 51. Bürger der UdSSR sind berechtigt, sich in politischen Parteien und
gesellschaftlichen Organisationen zu vereinen sowie an Massenbewegungen
teilzunehmen, die zur Entwicklung der politische Aktivität und Eigeninitiative, zur
Befriedigung ihrer vielfältigen Interessen beitragen.
Den gesellschaftlichen Organisationen werden die Bedingungen für eine erfolgreiche
Lösung der Aufgaben, die in ihren Statuten festgelegt sind, garantiert."
3. Die Verfassung der UdSSR ist durch ein neues Kapitel 15.1. zu ergänzen, das
folgenden Wortlaut hat:
"Kapitel 15.1. Der Präsident der UdSSR.
Artikel 127. Das Oberhaupt der Sowjetischen Staates – der Union der



Sozialistischen Sowjetrepubliken – ist der Präsident der UdSSR.
Artikel 127.1. Zum Präsidenten der UdSSR kann ein Bürger der UdSSR gewählt
werden, der nicht jünger als fünfunddreißig Jahre und nicht älter als fünfundsechzig
Jahre alt ist. Eine Person kann höchstens zwei Fristen Präsident der UdSSR sein.
Der Präsident der UdSSR wird von den Bürgern der UdSSR auf der Grundlage des
allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts, in geheimer Abstimmung für fünf
Jahre gewählt. Die Anzahl der Kanditaten für das Amt des Präsidenten der UdSSR
ist nicht beschränkt. Die Wahlen des Präsidenten der UdSSR gelten als gültig, wenn
daran mindestens fünfzig Prozent der Wähler teilgenommen haben. Als gewählt gilt
der Kandidat, der mehr als die Hälfte der Wählerstimmen, die an der Abstimmung
teilgenommen haben (in der ganzen Union der SSR sowie in der Mehrheit der
Unionsrepubliken), erhielt.
Die Ordnung der Wahlen zum Präsidenten der UdSSR wird durch ein Gesetz der
UdSSR festgelegt.
Der Präsident der UdSSR darf kein Volksdeputierter sein.
Eine Person, die das Amt des Präsidenten der UdSSR inne hat, bezieht sein Gehalt
nur aus dieser Tätigkeit.
Artikel 127.2. Bei seinem Amtsantritt legt der Präsident der UdSSR in der Sitzung
des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR einen Eid ab.
Artikel 127.3. Der Präsident der UdSSR:
1) tritt als Garant für den Einhalt der Rechte und Freiheiten der Sowjetbürger, der
Verfassung und der Gesetze der UdSSR auf;
2) ergreift Maßnahmen, die zum Schutz der Souveränität der Union der SSR und der
Unionsrepubliken, der Sicherheit und der territorialen Integrität des Landes, zur
Umsetzung der Prinzipien des national-staatlichen Aufbaus der UdSSR erforderlich
sind;
3) vertritt die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken im Land und in den
internationalen Beziehungen;
4) sorgt für die Zusammenarbeit der obersten Organe der Staatsmacht und der
Führung der UdSSR;
5) erstattet dem Volksdeputiertenkongreß der UdSSR jedes Jahr Bericht über die
Situation im Land; setzt den Obersten Sowjet der UdSSR über die wichtigsten
Fragen der Innen- und Außenpolitik der UdSSR in Kenntnis;
6) schlägt dem Obersten Sowjet der UdSSR Kandidaten für die Ämter des
Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR, des Vorsitzenden des Komitees für
Volkskontrolle der UdSSR, des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofes der
UdSSR, des Generalstaatsanwaltes der UdSSR, des Hauptstaatsschlichters der
UdSSR vor, und schlägt diese Amtspersonen anschließend dem
Volksdeputiertenkongreß der UdSSR zur Bestätigung vor; er bringt beim Obersten
Sowjet der UdSSR und beim Volksdeputiertenkongreß der UdSSR die Anträge auf
Amtsenthebung der genannten Amtspersonen, mit Ausnahme des Vorsitzenden des
Obersten Gerichtshofes der UdSSR, ein;
7) bringt beim Obersten Sowjet der UdSSR die Frage über den Rücktritt oder die
Annahme des Rücktritts des Ministerrates der UdSSR ein; in Abstimmung mit dem
Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR trifft er die Entscheidung über die
Absetzung und Ernennung der Mitglieder der Regierung der UdSSR und legt sie
anschließend dem Obersten Sowjet der UdSSR zur Bestätigung vor;
8) unterzeichnet die Gesetze der UdSSR; der Präsident der UdSSR hat das Recht,
während zwei Wochen das Gesetz und seine Einsprüche dazu dem Obersten Sowjet
der UdSSR zurückzugeben, damit er noch einmal eine Diskussion und Abstimmung
darüber stattfindet. Wenn der Oberste Sowjet der UdSSR mit einer Stimmenmehrheit



von zwei Dritteln der Deputierten in jeder Kammer den Beschluß bestätigt, den er
früher verabschiedet hat, unterzeichnet der Präsident der UdSSR das Gesetz;
9) hat das Recht, die Beschlüsse und Verordnungen des Ministerrates der UdSSR zu
suspendieren;
10) koordiniert die Tätigkeit der Staatsorgane, die der Sicherheit des Landes dient; er
fungiert als Oberbefehlshaber der Streitkräfte der UdSSR; er ernennt das
Oberkommando der Streitkräfte der UdSSR und löst es ab; er verleiht die höchsten
militärischen Dienstgrade, ernennt die Richter der Militärtribunale;
11) führt Verhandlungen und unterzeichnet die internationalen Verträge der UdSSR;
er nimmt die Beglaubigungs- und Abberufungsschreiben der bei ihm akkreditierten
diplomatischen Vertreter ausländischer Staaten entgegen; er ernennt die
diplomatischen Vertreter der UdSSR im Ausland und bei internationalen
Organisationen und beruft sie ab; er verleiht die höchsten diplomatischen Ränge und
andere besondere Titel;
12) nimmt Auszeichnungen mit Orden und Medaillen der UdSSR vor; er verleiht
Ehrentitel der UdSSR;
13) verleiht die Staatsangehörigkeit der UdSSR, entscheidet über Ausscheiden aus
der Staatsangehörigkeit der UdSSR, über Aberkennung der Staatsangehörigkeit der
UdSSR und über Asylgewährung; er erläßt Akte über die Amnestie;
14) verkündet die allgemeine oder die teilweise Mobilmachung; er erklärt im Falle
eines bewaffneten Überfalls auf die UdSSR den Kriegszustand und bringt diese
Frage unverzüglich beim Obersten Sowjet der UdSSR zur Erörterung ein; er
verhängt im Interesse der Verteidigung der UdSSR und der Sicherheit ihrer Bürger
das Kriegsrecht über einzelne Gegenden. Das Verfahren der Verhängung des
Kriegsrechts und das Regime seiner Ausübung sind durch das Gesetz festgelegt.
15) verkündet im Interesse der Sicherheit der Bürger der UdSSR die Verhängung
des Kriegsrechts über einzelne Gegenden. Sofern die Notwendigkeit besteht,
verhängt er es auf Antrag oder mit Einverständnis des Präsidiums des Obersten
Sowjets oder eines obersten Staatsmachtorgans der jeweiligen Unionsrepublik.
Wenn dieses Einverständnis fehlt, verhängt der Präsident der UdSSR den
Ausnahmezustand und legt unverzüglich seinen Beschluß dem Obersten Sowjet der
UdSSR zur Bestätigung vor. Der Beschluß des Obersten Sowjets der UdSSR in
dieser Frage muß mit der Stimmmehrheit von mindestens zwei Dritteln aller seiner
Mitglieder verabschiedet werden.
In den Fällen, die im ersten Teil dieses Punktes aufgeführt sind, kann eine
provisorische Präsidialregierung eingeführt werden, wobei die Souveränität und die
territoriale Integrität der Unionsrepublik zu wahren sind.
Der Ausnahmezustand sowie die Präsidialregierung werden durch das Gesetz
eingerichtet.
16) Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Unionssowjet und dem
Nationalitätensowjet des Obersten Sowjets der UdSSR, die mittels des Verfahrens,
das in Artikel 117 der Verfassung der UdSSR festgelegt ist, nicht behoben werden
konnten, befaßt sich der Präsident der UdSSR mit der Streitfrage, um eine
akzeptable Lösung zu finden. Wenn es nicht gelingt, zu einem Einvernehmen zu
kommen, so daß die reguläre Tätigkeit der obersten Organe der Staatsmacht und der
Führung der UdSSR gefährdet sind, kann der Präsident der UdSSR dem
Volksdeputiertenkongreß der UdSSR einen Vorschlag zur Wahl des Obersten
Sowjets der UdSSR in neuer Zusammensetzung unterbreiten.
Artikel 127.4. Der Präsident der UdSSR steht an der Spitze des Föderationsrates,
der sich aus höchsten staatlichen Amtsträgern der Unionsrepubliken zusammensetzt.
Die höchsten staatlichen Amtsträger der Autonomen Republiken, der Autonomen



Gebiete und der Autonomen Kreise haben das Recht, an den Sitzungen des
Föderationsrates teilzunehmen.
Der Föderationsrat erörtert Fragen der Einhaltung des Unionsvertrages, arbeitet
Maßnahmen zur Umsetzung der Nationalitätenpolitik des sowjetischen Staates aus,
gibt dem Nationalitätensowjet des Obersten Sowjets der UdSSR Empfehlungen zur
Lösung von Streitfällen und Schlichtung von Konflikten in den zwischennationalen
Beziehungen, koordiniert die Tätigkeit der Unionsrepubliken und stellt ihre Teilnahme
an der Lösung von Fragen unionsweiter Bedeutung, die in den Zuständigkeitsbereich
des Präsidenten der UdSSR fallen, sicher.
Fragen, die die Interessen von Völkern betreffen, die keine nationalstaatlichen
Einrichtungen besitzen, werden im Föderationsrat unter der Teilnahme von
Vertretern dieser Völker erörtert.
Der Vorsitzende des Obersten Sowjets der UdSSR und die Vorsitzenden der
Kammern haben das Recht, an den Sitzungen des Föderationsrates teilzunehmen.
Artikel 127.5. Beim Präsidenten der UdSSR wird der Präsidialrat der UdSSR
eingerichtet, dessen Aufgabe darin besteht, Maßnahmen auszuarbeiten, die dazu
dienen, die Innen- und Außenpolitik der UdSSR in ihren Hauptrichtungen
umzusetzen, sowie die Sicherheit des Landes zu garantieren.
Mitglieder des Präsidialrates der UdSSR werden vom Präsidenten der UdSSR
ernannt. Der Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR ist aufgrund seines Amtes
Mitglied des Präsidialrates der UdSSR.
Der Vorsitzende des Obersten Sowjets der UdSSR hat das Recht, an den Sitzungen
des Präsidialrates der UdSSR teilzunehmen.
Artikel 127.6. Der Präsident der UdSSR führt gemeinsame Sitzungen des
Föderationsrates und des Präsidialrates der UdSSR durch, um die wichtigsten
Fragen der Innen- und Außenpolitik des Landes zu diskutieren.
Artikel 127.7. Der Präsident der UdSSR erläßt auf der Grundlage und in Ausführung
der Verfassung der UdSSR und der Gesetze der UdSSR Beschlüsse, die auf dem
ganzen Territorium des Landes verbindliche Kraft besitzen.
Artikel 127.8. Der Präsident der UdSSR besitzt Immunität und kann nur vom
Volksdeputiertenkongreß der UdSSR abgesetzt werden, wenn er gegen die
Verfassung der UdSSR und die Gesetze der UdSSR verstößt. Ein Beschluß wird
vom entsprechenden Volksdeputiertenkongreß der UdSSR auf eigene Initiative oder
auf die des Obersten Sowjets der UdSSR, unter Berücksichtigung des Gutachtens
des Komitees für Verfassungsaufsicht der UdSSR, mit mindestens zwei Dritteln aller
Stimmen der Deputierten verabschiedet.
Artikel 127.9. Der Präsident der UdSSR kann die Erfüllung seiner Pflichten, die in
Punkt 11 und Punkt 12 des Artikels 127.3 festgelegt sind, dem Vorsitzenden des
Obersten Sowjets der UdSSR und dem Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR,
seiner Pflichten, die im Punkt 13. des Artikels 127.3 festgelegt sind, dem
Vorsitzenden des Obersten Sowjets der UdSSR übertragen.
Artikel 127.10. Wenn der Präsident der UdSSR aus dem einen oder anderen Grund
seine Amtspflichten nicht mehr erfüllen kann, gehen seine Vollmachten bis zur Wahl
des neuen Präsidenten der UdSSR auf den Vorsitzenden des Obersten Sowjets der
UdSSR und – sollte dies nicht möglich sein – auf den Vorsitzenden des Ministerrates
der UdSSR über. Die Wahlen des neuen Präsidenten der UdSSR haben innerhalb
von drei Monaten zu erfolgen."
4. Im Zusammenhang mit der Ergänzung der Verfassung der UdSSR durch das
Kapitel 15.1. "Der Präsident der UdSSR" sind Änderungen und Ergänzungen in
folgende Artikeln der Verfassung der UdSSR einzubringen:
1) Der erste Teil des Artikels 77 soll folgenden Wortlaut erhalten:



"Die Unionsrepublik wirkt auf dem Volksdeputiertenkongreß, im Obersten Sowjet der
UdSSR, im Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR, im Förderationsrat, in der
Regierung der UdSSR und in anderen Organen der Union der SSR an der
Entscheidung von Fragen mit, die in die Zuständigkeit der Union der UdSSR fallen."
2) Im Artikel 108:
Punkt 6 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"6) die Wahl des Obersten Sowjets der UdSSR und des Vorsitzenden des Obersten
Sowjets der UdSSR;"
Punkt 7 und Punkt 8 sind zu streichen;
Punkt 11 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"11) die Wahl des Komitees für Verfassungsaufsicht der UdSSR auf Vorschlag des
Vorsitzenden des Obersten Sowjets der UdSSR;"
Punkte 9, 10, 11, 12, 13 gelten jeweils als Punkte 7, 8, 9, 10, 11;
Im vierten Teil sind folgende Worte zu streichen "Beschlüsse des
Volksdeputiertenkongresses der UdSSR über die Abberufung des Vorsitzenden des
Obersten Sowjets der UdSSR oder seines Ersten Stellvertreters werden mit einer
Stimmenmehrheit von mindestens zwei Dritteln aller Volksdeputierten der UdSSR
getroffen."
3) Der vierte und fünfte Teil des Artikels 110 sollte folgenden Wortlaut erhalten:
"Die ordentlichen Sitzungen des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR finden
mindestens einmal pro Jahr statt. Die Außerordentlichen Sitzungen werden auf
Initiative des Obersten Sowjets der UdSSR, auf Vorschlag einer seiner Kammern,
des Präsidenten der UdSSR, von mindest einem Fünftel der Volksdeputierten der
UdSSR oder auf Initiative einer Unionsrepublik in Gestalt ihres höchsten
Staatsmachtorgans einberufen.
Die erste Sitzung des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR nach den Wahlen
wird vom Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission für die Wahlen der
Volksdeputierten der UdSSR, die späteren vom Vorsitzenden des Obersten Sowjets
der UdSSR geleitet."
4) Der erste und siebte Teil des Artikels 111 sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"Der Oberste Sowjet der UdSSR ist ein permanent arbeitendes legislatives Organ
und Kontrollorgan der Staatsmacht der UdSSR;"
"Gemeinsame Sitzungen der Kammern werden vom Vorsitzenden des Obersten
Sowjets der UdSSR oder abwechselnd von den Vorsitzenden des Unionssowjets und
des Nationalitätensowjets geleitet."
5) Der erste und zweite Teil des Artikels 112 sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"Der Oberste Sowjet der UdSSR wird jährlich vom Vorsitzenden des Obersten
Sowjets der UdSSR zu ordentlichen Sessionssitzungen im Frühjahr und im Herbst
einberufen, von denen jede in der Regel drei bis vier Monate dauert.
Die außerordentlichen Sessionssitzungen werden vom Vorsitzenden des Obersten
Sowjets der UdSSR auf seine Initiative oder auf Vorschlag des Präsidenten der
UdSSR, der Unionsrepublik in Gestalt ihres höchsten Staatsmachtorgans oder
mindestens eines Drittels der Mitglieder einer der Kammern des Obersten Sowjets
der UdSSR einberufen."
6) Im Artikel 113:
Punkt 2 soll als Punkt 2 und Punkt 3 folgenden Wortlaut erhalten:
"2) er ernennt auf Vorschlag des Präsidenten der UdSSR den Vorsitzenden des
Ministerrates der UdSSR;
3) er bestätigt auf Vorschlag des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR die
Mitglieder des Ministerrates der UdSSR und die Änderungen, die in seine
Zusammensetzung eingebracht werden, entscheidet über Gründung und



Abschaffung von Ministerien der UdSSR und Staatskomitees der UdSSR auf
Vorschlag des Ministerrates der UdSSR;"
Punkt 3 ist zu streichen;
Die Punkte 7, 13, 14 und 18 sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"7) er nimmt im Rahmen der Zuständigkeit der Union der UdSSR die gesetzliche
Ausgestaltung der Ordnung für die Realisierung der in der Verfassung festgelegten
Rechte, Freiheiten und Pflichten der Bürger, der Besitzverhältnisse, der Organisation
der Leitung der Volkswirtschaft und des sozialen und kulturellen Bauwesens, des
Budget- und Finanzsystems, des Arbeitslohnsystems und der Preisbildung, der
Besteuerung, des Umweltschutzes und der Nutzung der Naturressourcen sowie
anderer Verhältnisse vor."
"13) er legt die grundlegenden Maßnahmen auf dem Gebiet der Verteidigung und der
Aufrechterhaltung der Staatssicherheit fest, verhängt den Kriegs- und
Ausnahmezustand über das ganze Land, verkündet den Kriegszustand im Falle
notwendiger Erfüllung internationaler vertraglicher Verpflichtungen zu gemeinsamer
Verteidigung gegen eine Aggression den Kriegszustand;"
"14) er trifft die Entscheidung über den Einsatz von Kontingenten der Streitkräfte der
UdSSR, falls die Erfüllung internationaler vertraglicher Verpflichtungen zur
Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit notwendig ist;"
"18) er hat das Recht, Beschlüsse und Verordnungen des Ministerrates der UdSSR
aufzuheben."
7) Artikel 114 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"Artikel 114. Das Recht der Gesetzesinitiative auf dem Volksdeputiertenkongreß der
UdSSR und im Obersten Sowjet der UdSSR haben die Volksdeputierten der UdSSR,
der Unionssowjet, der Nationalitätensowjet, der Vorsitzende des Obersten Sowjets
der UdSSR, die ständigen Kommissionen der Kammern und der Komitees des
Obersten Sowjets der UdSSR, der Präsident der UdSSR, der Ministerrat der UdSSR,
das Komitee für Verfassungsaufsicht der UdSSR, die Unions- und autonomen
Republiken in Gestalt ihrer höchsten Staatsmachtorgane, die Autonomen Gebiete,
die Autonomen Kreise, das Komitee für Volkskontrolle der UdSSR, der Oberste
Gerichtshof der UdSSR, der Generalstaatsanwalt der UdSSR, der
Hauptstaatsschlichter der UdSSR.
Das Recht der Gesetzesinitiative haben auch die gesellschaftlichen Organisationen
in Gestalt ihrer Unionsorgane und die Akademie der Wissenschaften der UdSSR."
8) Artikel 117 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"Artikel 117. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Unionssowjet und dem
Nationalitätensowjet wird die Frage einer von den Kammern auf paritätischer
Grundlage gebildeten Schlichtungskommission zur Entscheidung überwiesen,
wonach die Frage ein zweites Mal vom Unionssowjet und vom Nationalitätensowjet
auf einer gemeinsamen Sitzung behandelt wird."
9) Artikel 118 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"Artikel 118. Für die Organisation der Arbeit des Obersten Sowjets der UdSSR wird
das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR geschaffen; an seiner Spitze steht
der Vorsitzende des Obersten Sowjets der UdSSR. Das Präsidium des Obersten
Sowjets setzt sich zusammen aus: dem Vorsitzenden des Unionssowjets und dem
Vorsitzenden des Nationalitätensowjets, ihren Stellvertretern, den Vorsitzenden der
ständigen Kommissionen der Kammern und der Komitees des Obersten Sowjets der
UdSSR, aus anderen Volksdeputierten der UdSSR – jeweils einem von jeder
Unionsrepublik sowie aus zwei Vertretern der Autonomen Republiken und einem von
den Autonomen Gebieten und Autonomen Kreisen.
Das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR bereitet die Sitzungen des



Kongresses und die Sessionssitzungen des Obersten Sowjets der UdSSR vor,
koordiniert die Tätigkeit der ständigen Kommissionen der Kammern und der
Komitees des Obersten Sowjets der UdSSR, organisiert die Volksdebatten über die
Gesetzesentwürfe der UdSSR und andere wichtigsten Fragen des Staatslebens.
Das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR sorgt für die Veröffentlichung der
Gesetzestexte der UdSSR und anderer Akte, die vom Volksdeputiertenkongreß, dem
Obersten Sowjet der UdSSR, seinen Kammern und dem Präsidenten der UdSSR
verabschiedet wurden, in den Sprachen der Unionsrepubliken."
10) Artikel 119 ist zu streichen.
Artikel 120 gilt als Artikel 119 und soll folgenden Wortlaut erhalten:
"Artikel 119. Der Vorsitzende des Obersten Sowjets der UdSSR wird vom
Volksdeputiertenkongreß der UdSSR aus seiner Mitte in geheimer Abstimmung für
fünf Jahre und nicht mehr als für zwei Fristen nacheinander gewählt. Er kann
jederzeit in geheimer Abstimmung vom Volksdeputiertenkongreß der UdSSR
abberufen werden.
Der Vorsitzende des Obersten Sowjets der UdSSR ist dem Volksdeputiertenkongreß
der UdSSR und dem Obersten Sowjet der UdSSR rechenschaftspflichtig.
Der Vorsitzende des Obersten Sowjets der UdSSR veröffentlicht Beschlüsse über die
Einberufung der Sessionssitzungen des Obersten Sowjets der UdSSR; in anderen
Fragen erläßt er Verordnungen."
11) Artikel 121 ist zu streichen.
Artikel 122 und 123 gelten jeweils als Artikel 120 und 121.
12) Artikel 124 gilt als Artikel 122 und soll in Form von zwei Artikeln folgenden
Wortlaut erhalten:
"Artikel 122. Der Volksdeputierte der UdSSR hat das Recht, während der Sitzungen
des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR und der Sessionssitzungen des
Obersten Sowjets der UdSSR eine Anfrage an den Ministerrat der UdSSR, die Leiter
anderer Organe, die vom Volksdeputiertenkongreß der UdSSR und dem Obersten
Sowjet der UdSSR gebildet oder gewählt werden, einzubringen, während der
Sitzungen des Volksdeputiertenkongresses auch an den Präsidenten der UdSSR.
Das Organ oder die Amtsperson, an den die Anfrage gerichtet war, ist verpflichtet,
sie während der gleichen Sitzung des Kongresses oder während der gleichen
Sessionssitzung des Obersten Sowjets der UdSSR spätestens drei Tage später
mündlich oder schriftlich zu beantworten.
Artikel 123. Die Volksdeputierten der UdSSR haben das Recht, von ihren Pflichten
in der Dienststelle oder im Betrieb für die Frist befreit zu werden, die erforderlich ist,
um ihre Tätigkeit als Volksdeputierte auf dem Volksdeputiertenkongreß, im Obersten
Sowjet der UdSSR, seinen Kammern, Kommissionen und Komitees sowie unter der
Bevölkerung zu erfüllen.
Der Volksdeputierte der UdSSR kann ohne das Einverständnis der Obersten Sowjets
der UdSSR weder strafrechtlich belangt noch verhaftet noch administrativen Strafen
auf Anordnung des Gerichts ausgesetzt werden, in der Zeit zwischen den
Sessionssitzungen des Obersten Sowjets – ohne das Einverständnis des Präsidiums
des Obersten Sowjets der UdSSR."
13) Artikel 125, 126 und 127 gelten jeweils als 124, 125 und 126.
14) Im Artikel 125 sind die Punkte 2, 3, 4 und 5 folgenden Wortlaut erhalten:
"2) er legt auf Antrag mindestens eines Fünftels der Volksdeputierten der UdSSR,
des Präsidenten der UdSSR, der obersten Staatsmachtorgange der
Unionsrepubliken dem Volksdeputiertenkongreß der UdSSR Gutachten vor zur
Übereinstimmung der Gesetze der UdSSR und anderer Akte, die vom Kongreß
verabschiedet wurden, mit der Verfassung der UdSSR;



er erstellt im Auftrag des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR, auf Antrag des
Obersten Sowjets der UdSSR Gutachten zur Übereinstimmung der Beschlüsse des
Präsidenten der UdSSR mit der Verfassung der UdSSR und den Gesetzen der
UdSSR;
3) er legt im Auftrag des Volksdeputierten Kongresses der UdSSR, auf Antrag des
Obersten Sowjets der UdSSR, des Präsidenten der UdSSR, des Vorsitzenden der
Obersten Sowjets der UdSSR, der obersten Staatsmachtorgane der
Unionsrepubliken dem Volksdeputiertenkongreß der UdSSR oder dem Obersten
Sowjet der UdSSR Gutachten zur Übereinstimmung der Verfassungen der
Unionsrepubliken mit der Verfassung der UdSSR, der Gesetze der Unionsrepubliken
zusätzlich mit den Gesetzen der UdSSR vor;
4) er legt im Auftrag des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR, auf Antrag
mindestens eines Fünftels der Mitglieder des Obersten Sowjets der UdSSR, des
Präsidenten der UdSSR, der obersten Staatsmachtorgane der Unionsrepubliken,
dem Obersten Sowjet der UdSSR oder dem Präsidenten der UdSSR Gutachten zur
Übereinstimmung der Beschlüsse des Obersten Sowjets und seiner Kammern, der
Entwürfe, die diesen Organen zur Erörterung vorgelegt wurden, mit der Verfassung
der UdSSR und den Gesetzen der UdSSR, die vom Volksdeputiertenkongreß
verabschiedet wurden, vor; der Beschlüsse und Verordnungen des Ministerrates der
UdSSR zusätzlich mit den Gesetzen der UdSSR, die vom Obersten Sowjet
verabschiedet wurden; der internationalen vertraglichen und anderen Verpflichtungen
der UdSSR und der Unionsrepubliken mit der Verfassung der UdSSR und den
Gesetzen der UdSSR;
5) im Auftrag des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR, auf Antrag des Obersten
Sowjets der UdSSR, seiner Kammern, des Präsidenten der UdSSR, des
Vorsitzenden des Obersten Sowjets der UdSSR, der ständigen Kommissionen der
Kammern und der Komitees des Obersten Sowjets der UdSSR, des Ministerrates der
UdSSR, der obersten Staatsmachtorgane der Unionsrepubliken, des Komitees für
Volkskontrolle der UdSSR, des Obersten Gerichts der UdSSR, des
Generalstaatsanwaltes der UdSSR, des Hauptstaatsschlichters der UdSSR, der
Unionsorgane der gesellschaftlichen Organisationen und der Akademie der
Wissenschaften der UdSSR Gutachten zur Übereinstimmung der normsetzenden
Rechtsakte anderer Staatsorgane und gesellschaftlicher Organisationen, über die
gemäß der Verfassung der UdSSR keine staatsanwaltschaftliche Aufsicht besteht,
mit der Verfassung der UdSSR und den Gesetzen der UdSSR."
15) Der erste und der zweite Teil des Artikels 125 sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"Der Volksdeputiertenkongreß der UdSSR und der Oberste Sowjet der UdSSR üben
die Kontrolle über alle Staatsorganen aus, die ihnen rechenschaftspflichtig sind.
Der Oberste Sowjet der UdSSR und der Präsident der UdSSR leiten die Tätigkeit des
Komitees für Volkskontrolle der UdSSR."
16) Der dritte und der vierte Teil des Artikels 130 sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"Der Ministerrat der UdSSR legt vor dem Obersten Sowjet der UdSSR über seine
Arbeit mindestens einmal pro Jahr Rechenschaft ab und setzt den Präsidenten der
UdSSR über seine Tätigkeit regelmäßig in Kenntnis.
Der Oberste Sowjet kann aus eigener Initiative oder auf Vorschlag des Präsidenten
der UdSSR der Regierung der UdSSR sein Mißtrauen erklären, was deren Rücktritt
nach sich zieht. Der Beschluß in dieser Frage wird mit der Stimmenmehrheit von
mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder des Obersten Sowjets der UdSSR
verabschiedet."
17) Im Artikel 131 soll der erste Teil folgenden Wortlaut erhalten:
"Der Ministerrat der UdSSR hat das Recht, alle zur Kompetenz der UdSSR



gehörenden Fragen der staatlichen Verwaltung zu entscheiden, sofern diese nach
der Verfassung der UdSSR nicht zur Kompetenz des Volksdeputiertenkongresses
der UdSSR, des Obersten Sowjets der UdSSR und des Präsidenten der UdSSR
gehören."
Der dritte und der vierte Punkt des zweiten Teils sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"3. er verwirklicht Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechte und der Freiheiten der
Bürger, der Interessen des Staates, zum Schutz des Eigentums und der öffentlichen
Ordnung;
4. er trifft Maßnahmen zur Gewährleistung der Verteidigung des Landes und der
Staatssicherheit;"
Punkt 5 ist zu streichen;
Punkt 6 und Punkt 7 sind jeweils als Punkt 5 und Punkt 6 zu betrachten und sollen
folgenden Wortlaut erhalten:
"5) er übt im Verkehr mit ausländischen Staaten, im Außenhandel, in der
wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen und kulturellen Zusammenarbeit der
UdSSR mit dem Ausland die allgemeine Leitung aus; er trifft Maßnahmen zur
Sicherung der Erfüllung der internationalen Verträge der UdSSR; er bestätigt und
kündigt internationale Regierungsabkommen;
6. er bildet, falls erforderlich, Komitees, Hauptverwaltungen und andere Ämter beim
Ministerrat der UdSSR.
18) Artikel 133 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"Artikel 133. Der Ministerrat der UdSSR erläßt auf der Grundlage und in
Durchführung von Gesetzen der UdSSR und anderer Beschlüsse des
Volksdeputiertenkongresses der UdSSR, des Obersten Sowjets der UdSSR, der
Beschlüsse des Präsidenten der UdSSR Verordnungen und Verfügungen und
kontrolliert deren Durchführung. Die Verordnungen und Verfügungen des
Ministerrates der UdSSR sind auf dem gesamten Territorium der UdSSR
verbindlich."
19) Der vierte Teil des Artikels 135 soll folgenden Wortlaut erhalten:
" Die Ministerien und die staatlichen Komitees der UdSSR tragen die Verantwortung
für den Zustand und die Entwicklung der ihnen zugeordneten Verwaltungsbereiche;
im Rahmen ihrer Kompetenz erlassen sie Akte auf der Grundlage und in
Durchführung der Gesetze der UdSSR, anderer Beschlüsse des
Volksdeputiertenkongresses der UdSSR und des Obersten Sowjets der UdSSR, der
Beschlüsse des Präsidenten der UdSSR, der Verordnungen und Verfügungen des
Ministerrates der UdSSR; sie organisieren und überprüfen deren Erfüllung."
20) Der erste und der fünfte Teil des Artikels 152 sollen folgenden Wortlaut erhalten:
"Alle Gerichte der UdSSR werden auf der Grundlage der Wählbarkeit der Richter und
der Volksbeisitzer gebildet, mit Ausnahme der Richter der Militärtribunale";
"Die Richter der Militärtribunale werden vom Präsidenten der UdSSR ernannt, die
Volksbeisitzer werden durch Versammlungen der Militärangehörigen in offener
Abstimmung gewählt."
21) Artikel 171 soll folgenden Wortlaut erhalten:
"Artikel 171. Die Staatshymne der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken wird
durch den Obersten Sowjet der UdSSR bestätigt."
III. 1. Es ist festzulegen, daß der erste Präsident der UdSSR vom
Volksdeputiertenkongreß der UdSSR für fünf Jahre gewählt wird.
Während diesen Wahlen können die Kandidaten für das Amt des Präsidenten der
UdSSR von gesellschaftlichen Organisationen in Gestalt ihrer Unionsorgane, vom
Obersten Sowjet der UdSSR (von jeder seiner Kammern), von Gruppen der
Volksdeputierten der UdSSR, die mindestens aus 100 Personen bestehen, sowie



von Unionsrepubliken in Gestalt ihrer obersten Staatsmachtsorgane aufgestellt
werden. Ein Kandidat gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der Stimmen von
allen Volksdeputierten der UdSSR erhalten hat. Wenn kein Kanditat bei der
Abstimmung mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten hat, wird die Wahl wiederholt,
wobei über jene zwei Kandidaten abgestimmt wird, die die meisten Stimmen erhalten
haben.
2. Die Person, die zum Präsidenten der UdSSR gewählt wurde, übernimmt die
Amtsgeschäfte nach der Ablegung des Präsidenteneides.
Es ist der folgende Text als Eid des Präsidenten der UdSSR abzulegen:
"Ich schwöre feierlich, den Völkern unseres Landes treu zu dienen, die Verfassung
der UdSSR streng einzuhalten, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu garantieren
und die hohen Pflichten des Präsidenten der UdSSR, die mir auferlegt wurden,
gewissenhaft zu erfüllen."
IV. Der Gesetz tritt in Kraft mit dem Moment seiner Verabschiedung.
Vorsitzender des Obersten Sowjets der UdSSR M. Gorba#ev
Moskau, Kreml, 14. März 1990
Nr. 1360-1
(Übersetzung aus dem Russ. von L. Antipow)
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